
(19) *DE102013013328B420180802*

(10) DE 10 2013 013 328 B4 2018.08.02

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 013 328.9
(22) Anmeldetag: 09.08.2013
(43) Offenlegungstag: 12.02.2015
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 02.08.2018

(51) Int Cl.: B60R 16/02 (2006.01)
G06F 3/0487 (2013.01)
B60K 37/04 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
AUDI AG, 85045 Ingolstadt, DE

(72) Erfinder:
Wall, Christian, 85122 Hitzhofen, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 40 17 897 C1
DE 100 08 669 A1
DE 103 08 897 A1
DE 10 2011 075 621 A1
DE 10 2011 101 808 A1
DE 10 2011 117 289 A1
DE 20 2011 105 500 U1

(54) Bezeichnung: System zur Integration eines mobilen Endgeräts in ein Fahrzeugbedienkonzept

(57) Hauptanspruch: System (1) aus a) einer Haltevor-
richtung (2) zur Halterung eines eine Anzeigeeinrichtung
(3) aufweisenden mobilen Endgeräts (4), wobei die Halte-
vorrichtung (2) eine Bedieneinrichtung (5, 5') mit wenigs-
tens einem Taster, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb-
und/oder Dreh-Schieb-Drückstellerund eine Halteeinrich-
tung aufweist, in/an der das mobile Endgerät (4) lösbar ge-
haltert werden kann, und b) einem in/an der Halteeinrichtung
gehalterten, eine Anzeigeeinrichtung (3) aufweisenden mo-
bilen Endgerät (4), mit dem eine Funktion einer fahrzeugsei-
tigen Einrichtung steuerbar ist, und wobei mit der Bedienein-
richtung (5, 5') der Haltevorrichtung (2) eine Funktion des
mobilen Endgeräts (4) steuerbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Bedieneinrichtung (5, 5') eine erste Teilfläche der Anzei-
geeinrichtung (3) des mobilen Endgeräts (4) abdeckt, wo-
bei wenigstens ein Taster, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-
Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drücksteller eine für sichtba-
res Licht transparente und/oder transluzente Fläche (6, 6')
aufweist, und
das mobile Endgerät (4) dazu eingerichtet ist, eine Soll-
Größe, Ist-Größe und/oder einen Schaltzustand einer fahr-
zeugseitigen Einrichtung auf der ersten Teilfläche graphisch
darzustellen, derart, dass die graphische Darstellung durch
die transparente und/oder transluzente Fläche (6, 6') des
wenigstens einen Tasters, Drehreglers, Dreh-Drück-, Dreh-
Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drückstellers hindurch er-
kennbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zur Integration eines mobilen Endgeräts in ein Fahr-
zeugbedienkonzept. Das System weist eine Halte-
vorrichtung und ein in der Haltevorrichtung angeord-
netes mobiles Endgerät mit einer Anzeigeeinrichtung
auf.

[0002] Bereits seit mehreren Jahren kann beobach-
tet werden, dass mobile Endgeräte, z.B. Mobiltelefo-
ne (Smartphones), mobile Computer (Notebooks, Ta-
blet-Computer), Abspielgeräte für Mediendaten (Au-
dio- und Videoabspielgeräte), mobile satellitenge-
stützte Navigationssysteme, etc. während der Fahrt
in Fahrzeugen verwendet werden.

[0003] Bei der Verwendung von mobilen Endge-
räten in Fahrzeugen ergibt sich die Notwendig-
keit, die mobilen Endgeräte während der Fahrt si-
cher zu befestigen. So ist zum Beispiel aus der
DE 10 2011 075 621 A1 eine Vorrichtung zum An-
bringen eines Tablet-Computers auf der Rückseite ei-
nes Fahrzeugsitzteils, wie eine Rückenlehne, Kopf-
stütze oder Kopfstützenhalterung eines Fahrzeugsit-
zes bekannt, mit einer Befestigungseinrichtung zum
Anbringen der Vorrichtung am Fahrzeugsitzteil, ein
mit der Befestigungseinrichtung beweglich verbunde-
nes Trägerelement mit dem ein Halter zur Aufnahme
des Tablet-Computers beweglich verbunden ist, wo-
bei der Halter zwischen einer ersten Gebrauchsstel-
lung, in welcher der Bildschirm des Tablet-Compu-
ters auf die dem Fahrzeugsitzteil abgewandte Seite
und in etwa vertikal ausgerichtet ist und einer zwei-
ten Gebrauchsstellung, in welcher der Bildschirm des
Tablet-Computers nach oben und in etwa horizontal
oder schräg gegen den Benützer geneigt ausgerich-
tet ist, bewegt werden kann. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform weist der Halter einen Stecker zur Über-
tragung von Strom und/oder Daten auf, der beim Ein-
setzen des Tablet-Computers mit einem an diesem
angeordneten Gegenstecker kuppelt.

[0004] Eine weitere zu beobachtende Entwicklung
geht dahin, mittels mobiler Endgeräte eine Steue-
rung von Fahrzeugfunktionen zu realisieren. So be-
schreibt beispielsweise die DE 10 2011 101 808 A1
ein Verfahren und ein System zum Bereitstellen einer
Nutzerschnittstelle in einem Fahrzeug, bei dem eine
drahtlose Datenverbindung zwischen dem Fahrzeug
und einem mobilen Wiedergabegerät, das in dem
Fahrzeug lösbar verbunden ist oder das von einem
Nutzer in dem Fahrzeug frei gehalten wird, aufgebaut
wird. Bei dem Verfahren werden für den Betrieb des
Fahrzeugs relevante Betriebsparameter fahrzeugsei-
tig erfasst und es werden über eine von der Sitzposi-
tion des Fahrers ablesbare, fest im Fahrzeug ange-
ordnete Anzeige- und Bedieneinrichtung Informatio-
nen über erfasste Betriebsparameter angezeigt. Es
wird eine drahtlose Datenverbindung zwischen dem

Fahrzeug und einem mobilen Wiedergabegerät, das
in dem Fahrzeug lösbar verbunden ist oder das von
einem Nutzer in dem Fahrzeug frei gehalten wird, auf-
gebaut, es werden Daten zur Erzeugung eines An-
zeigeinhalts über die drahtlose Datenverbindung vom
Fahrzeug an das Wiedergabegerät übertragen und
basierend auf den übertragenen Daten wird ein An-
zeigeinhalt auf dem Wiedergabegerät erzeugt, wel-
cher auf der Anzeige- und Bedieneinrichtung ange-
zeigte Informationen über erfasste Betriebsparame-
ter umfasst. Gemäß einer Ausführungsform der tech-
nischen Lehre von DE 10 2011 101 808 A1 kann
mittels einem auf dem Wiedergabegerät wiedergege-
benen Bedienelement eine Fahrzeugfunktion bedient
werden.

[0005] Die DE 20 2011 105 500 U1 hat eine Halte-
vorrichtung zur Halterung eines Tablet-Computers in
einem Kraftfahrzeug mit einer Aufnahme zum Gegen-
stand, die in einen Schacht einer Fahrzeugmittelkon-
sole einschiebbar und dort fixierbar ist, einer Kippme-
chanik, die in der Aufnahme gehaltert und zwischen
einer in die Aufnahme eingefahrenen Stellung und
einer aus der Aufnahme herausgefahrenen Stellung
verstellbar ist, einer Aufnahmeschale, die bei ausge-
fahrener Stellung der Kippmechanik an der Vorder-
seite derselben lösbar anbringbar ist und in der der
Tablet-Computer aufnehmbar ist, und einer Verriege-
lungseinrichtung, mittels der die Kippmechanik in ih-
rer in der Aufnahme eingefahrenen Stellung verrie-
gelbar ist. Gemäß einer Ausführungsform weist die
Haltevorrichtung einen Dreh-Drücksteller auf, der in
bzw. an einer Schachtblende gehaltert ist und mittels
dem Funktionen des in die Aufnahmeschale einge-
schobenen Tablet-Computers betätigbar sind. Durch
einen elektrischen und elektronischen Anschluss zwi-
schen dem in die Aufnahmeschale eingeschobenen
Tablet-Computer und fahrzeugseitigen Einrichtungen
kann der Tablet-Computer während einer Fahrt ge-
laden und können Bedienelemente kraftfahrzeugsei-
tiger Einrichtung mittels des Tablet-Computers ge-
steuert werden.

[0006] Die DE 100 08 669 A1 beschreibt eine Mul-
tifunktionsschaltereinheit mit mindestens einem Be-
dienungsknopf, einem Schirm, der hinter dem Bedie-
nungsknopf liegt, um ein Bild der Funktion des Bedie-
nungsknopfes anzuzeigen. Das Bild auf dem Schirm
ist durch den Bedienungsknopf hindurch sichtbar.

[0007] Die DE 40 17 897 C1 hat eine Anordnung von
Bedienelementen von Fahrzeugkomponenten zum
Gegenstand, bei der einzustellende Funktionen der
eingeschalteten Fahrzeugkomponenten auf einem
Display dargestellt werden. Diese Funktionen werden
durch ein Sichtfenster sichtbar gemacht. In unmittel-
barer räumlicher Nähe zu diesen Sichtfenstern sind
Betätigungsteile angebracht, deren Betätigung das
Schalten der durch das zugehörige Sichtfenster an-
gezeigten einzustellenden Funktion bewirkt.



DE 10 2013 013 328 B4    2018.08.02

3/12

[0008] Und die gattungsbildende DE 103 08 897 A1
zeigt ein Kraftfahrzeug mit einer Bordelektronik, wo-
bei die Bordelektronik eine Schnittstelle zum Daten-
austausch sowie zur Darstellung von Informationen
und zur Steuerung von Kraftfahrzeugfunktionen mit
einem Personal Digital Assistant (PDA) oder einem
Smartphone aufweist, wobei zwischen der Schnitt-
stelle und dem PDA oder dem Smartphone im Innen-
raum des Kraftfahrzeugs eine Dockingstation ange-
ordnet ist. Die Dockingstation umfasst eine mit der
Bordelektronik gekoppelte Eingabe- und/oder Ausga-
beeinheit, wobei die Eingabeeinheit zweckmäßiger-
weise zumindest einen Tastschalter aufweist.

[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein im Vergleich zum vorbekannten Stand der Tech-
nik vorteilhafteres System aus Haltevorrichtung zur
Halterung eines mobilen Endgeräts und einem in der
Haltevorrichtung befindlichen mobilen Endgerät be-
reitzustellen.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch das System
gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte Aus- und Weiterbil-
dungen des Systems sind Gegenstand der Unteran-
sprüche.

[0011] Erfindungsgemäß wird ein System vorge-
schlagen das aufweist:

a) eine Haltevorrichtung zur Halterung eines
eine Anzeigeeinrichtung aufweisenden mobi-
len Endgeräts, wobei die Haltevorrichtung eine
Bedieneinrichtung mit wenigstens einem Tas-
ter, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/
oder Dreh-Schieb-Drücksteller und eine Halte-
einrichtung aufweist, in/an der das mobile End-
gerät lösbar gehaltert werden kann, und

b) ein in/an der Halteeinrichtung gehaltertes,
eine Anzeigeeinrichtung aufweisendes mobiles
Endgerät, mit dem eine Funktion einer fahrzeug-
seitigen Einrichtung steuerbar ist, und wobei mit
der Bedieneinrichtung der Haltevorrichtung eine
Funktion des mobilen Endgeräts steuerbar ist.

[0012] Das erfindungsgemäße System ist dadurch
gekennzeichnet, dass

- die Bedieneinrichtung eine erste Teilfläche der
Anzeigeeinrichtung des mobilen Endgeräts ab-
deckt, wobei wenigstens ein Taster, Drehreg-
ler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-
Schieb-Drücksteller eine für sichtbares Licht
transparente und/oder transluzente Fläche auf-
weist, und

- das mobile Endgerät dazu eingerichtet ist, eine
Soll-Größe, Ist-Größe und/oder einen Schaltzu-
stand einer fahrzeugseitigen Einrichtung auf der
ersten Teilfläche graphisch darzustellen, der-
art, dass die graphische Darstellung durch die

transparente und/oder transluzente Fläche des
wenigstens einen Tasters, Drehreglers, Dreh-
Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-
Drückstellers hindurch erkennbar ist.

[0013] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt,
zur Befestigung von mobilen Endgeräten in/an Fahr-
zeugen spezielle Haltevorrichtungen oder Aufnah-
men zur Verfügung zu stellen. Bei modernen mo-
bilen Endgeräten wird oftmals auf „klassische“ Be-
dienelemente, wie beispielsweise Taster und/oder
Drehregler verzichtet, vielmehr erfolgt die Bedienung
dieser mobilen Endgeräte zunehmend mittels eines
berührungs- und/oder näherungsempfindlichen Bild-
schirms. Während der Fahrt mit einem Fahrzeug las-
sen sich berührungs- oder näherungsempfindliche
Bildschirme aber nur schlecht bedienen.

[0014] Dieser Nachteil des Stands der Technik wird
dadurch überwunden, dass die Bedieneinrichtung
des erfindungsgemäßen Systems wenigstens einen
Taster, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/
oder Dreh-Schieb-Drücksteller umfasst, mit dem we-
nigstens eine Funktion des mobilen Endgeräts be-
dient bzw. gesteuert werden kann. Durch das Vorse-
hen derartiger „körperlicher“ Bedienelemente ergibt
sich auch während einer Fahrt ein sicheres Bedien-
gefühl.

[0015] Dadurch dass die Bedieneinrichtung eine ers-
te Teilfläche der Anzeigeeinrichtung des mobilen
Endgeräts abdeckt, und der wenigstens eine Tas-
ter, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder
Dreh-Schieb-Drücksteller eine für sichtbares Licht
transparente und/oder transluzente Fläche aufweist,
ergibt sich in Verbindung mit dem mobilen Endgerät,
das dazu eingerichtet ist, eine Soll-Größe, Ist-Größe
und/oder einen Schaltzustand von einer fahrzeugsei-
tigen Einrichtung auf der ersten Teilfläche graphisch
darzustellen, derart, dass die graphische Darstellung
durch die transparente und/oder transluzente Teil-
fläche des wenigstens einen Tasters, Drehreglers,
Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-
Drückstellers hindurch erkennbar ist, der weitere Vor-
teil, dass ein Nutzer des Systems (z.B. der Fahrer des
Fahrzeugs) bei einem Blick auf das System bzw. die
Bedieneinrichtung eine unmittelbare, kontextabhän-
gige optische/graphische Rückmeldung bzw. Anzei-
ge erhält, wie er sie oftmals von herkömmlichen Be-
dienelementen eines Fahrzeugs gewohnt ist.

[0016] Gemäß einer ersten vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist das mobile Endgerät des Sys-
tems ein Mobiltelefon oder ein Tablet-Computer.

[0017] Gemäß einer zweiten vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung weist die Haltevorrichtung ei-
ne Steckereinrichtung auf, die mit einer Gegenste-
ckereinrichtung an dem mobilen Endgerät in Eingriff
bringbar ist und mit der drahtgebunden eine Schalt-
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stellung, Betätigung und/oder Verstellung der Be-
dieneinrichtung an das in die Aufnahmeeinrichtung
aufgenommene mobile Endgerät übertragbar ist.

[0018] Gemäß einer dritten vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung weist die Haltevorrichtung ei-
ne Steckereinrichtung auf, die mit einer Gegenste-
ckereinrichtung an dem mobilen Endgerät in Eingriff
bringbar ist und mit der eine drahtgebundene Daten-
verbindung zwischen dem mobilen Endgerät und we-
nigstens einer fahrzeugseitigen Einrichtung herstell-
bar ist.

[0019] Gemäß noch einer weiteren vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung weist Haltevorrichtung
eine Steckereinrichtung auf, die mit einer Gegenste-
ckereinrichtung an dem mobilen Endgerät in Eingriff
bringbar ist und mit der das mobile Endgerät draht-
gebunden mit elektrischem Strom versorgbar ist.

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn das mo-
bile Endgerät dazu eingerichtet ist, auf einer Teilflä-
che der Anzeigeeinrichtung, die von der ersten Teil-
fläche verschieden ist, wenigstens eine weitere Soll-
Größe, Ist-Größe und/oder einen weiteren Schaltzu-
stand von wenigstens einer fahrzeugseitigen Einrich-
tung anzuzeigen.

[0021] Ebenso ist es von Vorteil, wenn bei dem Sys-
tem das mobile Endgerät dazu eingerichtet ist, alle
oder eine Teilmenge der mit dem mobilen Endge-
rät steuerbaren fahrzeugseitigen Einrichtungen mit-
tels einer graphischen Darstellung auf einer Teilflä-
che der Anzeigeeinrichtung anzuzeigen, die von der
ersten Teilfläche verschieden ist.

[0022] Bei dem erfindungsgemäßen System kann
in vorteilhafter Weise das mobile Endgerät auch da-
zu eingerichtet sein, dass wenigstens eine/ein mit
dem mobilen Endgerät steuerbare fahrzeugseitige
Einrichtung, Soll-Größe, Ist-Größe und/oder Schalt-
zustand mittels der Bedieneinrichtung an- und/oder
auswählbar ist.

[0023] Weiter ist es von Vorteil, wenn bei dem erfin-
dungsgemäßen System die Halteeinrichtung mit der
Haltevorrichtung lösbar verbunden ist.

[0024] Bei dem erfindungsgemäßen System kann in
vorteilhafter Weise die Haltevorrichtung ein beweg-
liches Trägerelement zur (gegebenenfalls lösbaren)
Befestigung der Haltevorrichtung an einer Innenflä-
che des Fahrzeugs aufweisen, wobei das Trägerele-
ment derart beweglich ist, dass das in/an der Hal-
teeinrichtung gehalterte mobile Endgerät in einem
Einbauzustand der Haltevorrichtung in verschiedene
Gebrauchsstellungen bringbar ist.

[0025] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0026] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Systems;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Systems, angeordnet im
Bereich des Armaturenbretts eines Fahrzeugs;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer für
das erfindungsgemäße System verwendbaren
Haltevorrichtung.

[0027] Die Darstellungen in den Figuren sind rein
schematisch und nicht maßstabsgerecht. Innerhalb
der Figuren sind gleiche oder ähnliche Elemente mit
gleichen Bezugszeichen versehen.

[0028] Die nachfolgend erläuterten Ausführungsbei-
spiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung dar. Die vorliegende Erfin-
dung ist selbstverständlich nicht auf diese Ausfüh-
rungsformen beschränkt.

[0029] Wie in Fig. 1 schematisch und beispielhaft
dargestellt ist, weist das erfindungsgemäße System 1

a) eine Haltevorrichtung 2 zur Halterung eines
eine Anzeigeeinrichtung 3 aufweisenden mobi-
len Endgeräts 4 auf, wobei die Haltevorrichtung
2 eine Bedieneinrichtung 5, 5' und eine in der
Figur nicht explizit dargestellte Halteeinrichtung
aufweist, in/an der das mobile Endgerät 4 lösbar
gehaltert werden kann, und

b) ein in/an der Halteeinrichtung gehaltertes mo-
biles, eine Anzeigeeinrichtung 3 aufweisendes
mobiles Endgerät 4 auf, mit dem eine Funkti-
on von einer fahrzeugseitigen Einrichtung steu-
erbar ist, und wobei mit der Bedieneinrichtung 5,
5' der Haltevorrichtung 2 eine Funktion des mo-
bilen Endgeräts 4 steuerbar ist.

[0030] Die Bedieneinrichtung 5, 5' des erfindungs-
gemäßen Systems 1 umfasst wenigstens einen
Taster, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/
oder Dreh-Schieb-Drücksteller. Das erfindungsge-
mäße System 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Bedieneinrichtung 5, 5' eine erste Teilfläche der An-
zeigeeinrichtung 3 des mobilen Endgeräts 4 abdeckt.

[0031] Der wenigstens eine Taster, Drehregler,
Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-
Drücksteller der Bedieneinrichtung 5, 5' weist eine für
sichtbares Licht transparente und/oder transluzente
Fläche 6, 6' auf, und das mobile Endgerät 4 ist da-
zu eingerichtet, eine Soll-Größe, Ist-Größe und/oder
einen Schaltzustand einer fahrzeugseitigen Einrich-
tung auf der ersten Teilfläche graphisch darzustel-
len, derart, dass die graphische Darstellung durch
die transparente und/oder transluzente Fläche 6, 6'
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des wenigstens einen Tasters, Drehreglers, Dreh-
Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drück-
stellers hindurch erkennbar ist.

[0032] Bezüglich der Haltevorrichtung 2 und der ei-
nen Bestandteil der Haltevorrichtung 2 bildenden Hal-
teeinrichtung bestehen keine speziellen Anforderun-
gen bzw. Einschränkungen. Es können alle geeigne-
ten Halteeinrichtungen verwendet werden, mit denen
das mobile Endgerät 4 in lösbarer Weise form- und/
oder kraftschlüssig an/in der Halteeinrichtung gehal-
tert werden kann.

[0033] Das mobile Endgerät 4 sollte durch die Hal-
teeinrichtung in vorteilhafter Weise mit einer für die
Anforderungen in einem Fahrzeug ausreichenden Si-
cherheit gehaltert werden können, d.h. das mobile
Endgerät 4 sollte beispielsweise so gehaltert wer-
den, dass es aufgrund der während einer Fahrt auf-
tretenden Beschleunigungen nicht von/aus der Hal-
teeinrichtung getrennt, herausfallen bzw. herausglei-
ten kann.

[0034] Die Haltevorrichtung 2 kann so ausgebildet
sein, dass sie mit ausreichender Festigkeit und Si-
cherheit an einer Innenfläche des Fahrzeugs (gege-
benenfalls lösbar) befestigbar ist. Konstruktionsprin-
zipien für geeignete Haltevorrichtungen 2 bzw. dabei
verwendbare Halteeinrichtungen sind aus dem Stand
der Technik bekannt, beispielsweise aus den oben
erwähnten Druckschriften DE 20 2011 105 500 U1
und DE 10 2010 075 621 A1, auf die hier Bezug ge-
nommen wird.

[0035] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist das mobile End-
gerät 4 mit seiner kurzen Seite in/an der Halteeinrich-
tung lösbar befestigt dargestellt. Das mobile Endge-
rät 4 kann selbstverständlich jedoch auch mit seiner
langen Seite in/an der Halteeinrichtung lösbar befes-
tigt sein.

[0036] Auch bezüglich des für das erfindungsgemä-
ße System 1 verwendbaren mobilen Endgeräts 4
bestehen keine speziellen Anforderungen bzw. Ein-
schränkungen und es können alle geeigneten mobi-
len Endgeräte 4 verwendet werden.

[0037] Das mobile Endgerät 4 weist eine Anzeige-
einrichtung 3 auf. Bei dieser Anzeigeeinrichtung 3
kann es sich beispielsweise um einen Bildschirm
(z.B. LCD- oder LED-Bildschirm) handeln, wobei
dieser Bildschirm berührungs- und/oder näherungs-
empfindlich ausgebildet sein kann. Selbstverständ-
lich sind auch andere Arten von Anzeigeeinrichtun-
gen 3 möglich, wie beispielsweise Matrixanzeigen,
Plasmabildschirme, auf Elektrophorese basierende
Anzeigen, etc. Auch spielt es bei der Anzeigeeinrich-
tung 3 keine Rolle, ob es sich dabei beispielswei-
se um eine reflexive, transflektive oder transmissive
handelt, oder ob es eine monochrome oder farbfähige

und/oder ob es eine selbstleuchtende, nicht selbst-
leuchtende, an- oder durchgeleuchtete ist.

[0038] Das mobile Endgerät 4 ist in der Lage, eine
Schaltstellung, Betätigung und/oder Verstellung der
Bedieneinrichtung 5, 5' zu erkennen. Hierzu kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass die Haltevorrich-
tung 2 eine Steckereinrichtung aufweist, die mit einer
Gegensteckereinrichtung an dem mobilen Endgerät
4 in Eingriff bringbar ist und mit der drahtgebunden
eine Schaltstellung, Betätigung und/oder Verstellung
der Bedieneinrichtung 5, 5' an das in/an der Halteein-
richtung gehalterte mobile Endgerät 4 übertragbar ist.

[0039] Ebenfalls denkbar ist beispielsweise, dass
die Haltevorrichtung 2 eine Einrichtung zur Übertra-
gung von Funkwellen (z.B. gemäß einem Bluetooth-
oder WLAN-Standard, oder einer anderen kurzreich-
weitigen Funktechnik) oder Infrarot-Licht aufweist
und Funksignale bzw. Infrarot-Signale aussenden
kann, mit der eine Schaltstellung, Betätigung und/
oder Verstellung der Bedieneinrichtung 5, 5' an das
mobile Endgerät 4 übertragen wird/werden, das über
eine entsprechende Empfangseinrichtung verfügt.

[0040] Das mobile Endgerät 4 ist weiter in der Lage,
mit wenigstens einer fahrzeugseitigen Einrichtung ei-
ne Datenverbindung aufzubauen bzw. zu unterhal-
ten. Über eine derartige Datenverbindung kann von
der wenigstens einen fahrzeugseitigen Einrichtung
wenigstens eine Soll-Größe, Ist-Größe und/oder ein
Schaltzustand zu dem mobilen Endgerät 4 übertra-
gen werden und kann eine Veränderung einer Soll-
Größe und/oder eines Schaltzustands, die ein Nutzer
des erfindungsgemäßen Systems 1 durch eine Be-
dienhandlung an der Bedieneinrichtung 5, 5' vorge-
nommen hat, zu der wenigstens einen fahrzeugseiti-
gen Einrichtung übertragen werden.

[0041] Für eine derartige Datenverbindung kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass die Haltevorrich-
tung 2 eine Steckereinrichtung aufweist, die mit einer
Gegensteckereinrichtung an dem mobilen Endgerät
4 in Eingriff bringbar ist und mit der eine drahtgebun-
dene Datenverbindung zwischen dem mobilen End-
gerät 4 und wenigstens einer fahrzeugseitigen Ein-
richtung herstellbar ist.

[0042] Die Datenverbindung zwischen dem mobilen
Endgerät 4 und der wenigstens einen fahrzeugsei-
tigen Einrichtung kann aber auch auf alle anderen
geeigneten Arten und Weisen erfolgen, beispielswei-
se unter Verwendung von Funkwellen (z.B. gemäß
einem Bluetooth- oder WLAN-Standard, oder einer
anderen kurzreichweitigen Funktechnik) oder Infra-
rot-Signalen. Auch kann beispielsweise die Kommu-
nikation zwischen dem mobilen Endgerät 4 und der
wenigstens einen fahrzeugseitigen Einrichtung unter
Verwendung eines in dem Fahrzeug vorhandenen
Bussystems erfolgen.
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[0043] Das mobile Endgerät 4 ist dazu in der Lage,
eine Soll-Größe, Ist-Größe und/oder einen Schaltzu-
stand einer fahrzeugseitigen Einrichtung auf der ers-
ten Teilfläche graphisch darzustellen, es kann mittels
der Bedieneinrichtung 5, 5' wenigstens eine Funktion
des mobilen Endgeräts 4 gesteuert werden und das
mobile Endgerät 4 ist in der Lage, wenigstens eine
Funktion von wenigstens einer fahrzeugseitiger Ein-
richtung zu steuern.

[0044] Um dies zu realisieren, ist auf dem mobilen
Endgerät 4 eine entsprechend geeignete Einrichtung
vorhanden, beispielsweise eine geeignete Kombina-
tion aus Hard- und Software. Die Software kann bei-
spielsweise in Form eines geeigneten, von einer Re-
cheneinrichtung des mobilen Endgeräts 4 abarbeit-
baren Computerprogramms auf einem nichtflüchti-
gen Speicher des mobilen Endgeräts 4 gespeichert
sein.

[0045] Bei vielen modernen mobilen Endgeräten
4 ist es möglich, entsprechende Programme (sog.
Apps) zu installieren. Mit Hilfe eines solchen Pro-
gramms (einer solchen App) ist es in vorteilhafter
Weise möglich, die für das erfindungsgemäße Sys-
tem 1 erforderliche Funktionalität bereit zu stellen.
Derartige Programme (Apps) haben auch den Vor-
teil, dass verbesserte, fehlerbereinigte und/oder an
ein neues Fahrzeug angepasste Programme (Apps)
auf einfache Weise auf das mobile Endgerät 4 über-
tragen und dort installiert werden können.

[0046] In vorteilhafter Weise ist das mobile Endge-
rät 4 ein Mobiltelefon (Smartphone) oder ein Ta-
blet-Computer. Diese mobilen Endgeräte verfügen
in der Regel bereits über alle Einrichtungen, wie
beispielsweise eine Recheneinrichtung, Arbeitsspei-
cher, eine Anzeigeeinrichtung, kabelgebundene und/
oder kabellos funktionierende Kommunikationsein-
richtungen, etc., die für das Erreichen der erfindungs-
gemäßen Vorteile erforderlich sind.

[0047] Auch bezüglich der Bedieneinrichtung 5, 5'
des erfindungsgemäßen Systems 1 bestehen kei-
ne speziellen Anforderungen bzw. Einschränkungen
und es kann jede geeignete Bedieneinrichtung 5, 5'
aus jedem geeigneten Material für das erfindungsge-
mäße System 1 verwendet werden.

[0048] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 schematisch dar-
gestellt ist, weist wenigstens ein für die Bedienein-
richtung 5, 5' verwendbarer Taster, Drehregler, Dreh-
Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drück-
steller eine für sichtbares Licht transparente und/
oder transluzente Fläche 6, 6' auf. Diese Fläche 6,
6' kann beispielsweise durch eine Ausnehmung (Öff-
nung) und/oder durch ein für sichtbares Licht trans-
parentes und/oder transluzentes Material ausgebildet
sein.

[0049] Hierdurch ist die von dem mobilen Endge-
rät 4 erzeugte graphische Darstellung einer Soll-Grö-
ße, Ist-Größe und/oder eines Schaltzustands einer
fahrzeugseitigen Einrichtung durch die transparente
und/oder transluzente Fläche 6, 6' des wenigstens ei-
nen Tasters, Drehreglers, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb-
und/oder Dreh-Schieb-Drückstellers hindurch er-
kennbar. Ein Beispiel für eine Darstellung in Schrift-
form, die durch eine transparente Fläche 6 hindurch
erkennbar ist, ist in Fig. 1 durch Temperaturangaben
(beispielsweise einer Klimaanlage, einer Sitzheizung,
einer Innenraumheizung) im Bereich der Bedienele-
mente 5' dargestellt. Und ein Beispiel für eine graphi-
sche Darstellung (beispielsweise in Form einer far-
bigen Fläche), die durch eine transluzente und/oder
transparente Fläche 6' hindurch erkennbar ist, ist in
Fig. 2 im Bereich der Bedienelemente 5 dargestellt.

[0050] Die Bedieneinrichtung 5, 5' kann entweder an
der Haltevorrichtung 2 oder der Halteeinrichtung be-
festigt sein. Wenn, wie dies gemäß einer vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung vorgesehen ist, die Hal-
teeinrichtung mit der Haltevorrichtung 2 lösbar ver-
bunden ist, und die Bedieneinrichtung 5, 5' mit der
Halteeinrichtung verbunden ist, ergibt sich der Vorteil,
dass bei einer Trennung von Halteeinrichtung und
Haltevorrichtung 2 die Bedieneinrichtung 5, 5' wei-
terhin bei der Halteeinrichtung vorhanden ist und so
die Kombination aus Halteeinrichtung und mobilem
Endgerät 4 in einem anderen Fahrzeug ohne Um-
rüstung weiterverwendet werden kann. Auch kann
ein solches System beispielsweise auch ohne Ver-
bindung mit der Haltevorrichtung 2 in dem Fahrzeug
oder auch außerhalb des Fahrzeugs verwendet wer-
den. Auch kann das erfindungsgemäße System 1
ohne jede Verbindung zu einem Fahrzeug verwen-
det werden, wobei mittels der Bedieneinrichtung 5,
5' dann andere Funktionen des mobilen Endgeräts 4
steuerbar sein können, als dies in einem Fahrzeug
der Fall ist.

[0051] Wenn die Halteeinrichtung lösbar mit der Hal-
tevorrichtung 2 verbunden ist, ergibt sich der Vorteil,
dass durch einen Austausch der Halteeinrichtung auf
einfache Weise eine neue Kombination aus Halteein-
richtung und mobilem Endgerät 4 mit der Haltevor-
richtung 2 zu einem erfindungsgemäßen System 1
verbunden werden kann. Dies ist zum Beispiel dann
vorteilhaft, wenn ein Nutzer ein neues Endgerät 4
mit geänderten Abmessungen und/oder örtlich oder
technisch geänderten Steckeranschlüssen für das er-
findungsgemäße System 1 verwenden möchte. Mit
Hilfe einer für das neue Endgerät 4 eingerichteten
Halteeinrichtung kann auf einfache Weise ein erfin-
dungsgemäßes System 1 erzeugt werden, indem die
neue Halteeinrichtung an der Haltevorrichtung 2 und
das neue mobile Endgerät 4 an/in der eingerichteten
Halteeinrichtung lösbar befestigt wird.
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[0052] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung weist die Haltevorrichtung 2
eine Steckereinrichtung auf, die mit einer Gegenste-
ckereinrichtung an dem mobilen Endgerät 4 in Eingriff
bringbar ist und mit der das mobile Endgerät 4 draht-
gebunden mit elektrischem Strom versorgbar ist.

[0053] Hierbei kann, wie auch bei der Steckerver-
bindung, mit der eine Schaltstellung, Betätigung und/
oder Verstellung der Bedieneinrichtung 5, 5' an das
in/an der Halteeinrichtung gehalterte mobile Endge-
rät 4 übertragbar ist, und auch bei der Steckereinrich-
tung, die mit einer Gegensteckereinrichtung an dem
mobilen Endgerät 4 in Eingriff bringbar ist und mit der
eine Datenverbindung zwischen dem mobilen End-
gerät 4 und wenigstens einer fahrzeugseitigen Ein-
richtung herstellbar ist, die Steckerverbindung entwe-
der bei der Haltevorrichtung 2 oder auch bei der Hal-
teeinrichtung vorgesehen sein.

[0054] Die Steckerverbindungen können in vorteil-
hafter Weise auch in Form von nur einem einzigen
Stecker ausgebildet sein, mit dem dann alle genann-
ten Funktionen realisierbar sind.

[0055] Selbstverständlich kann bei dem erfindungs-
gemäßen System 1 auch vorgesehen sein, dass die
Haltevorrichtung 2 oder die Halteeinrichtung eine Ein-
richtung zum steckerlosen Laden des mobilen End-
geräts 4 aufweist. Derartige Einrichtungen, deren
Funktionsweise beispielsweise auf magnetischer In-
duktion beruht, sind aus dem Stand der Technik be-
kannt.

[0056] Ist/Sind die Steckerverbindung(en) bei der
Halteeinrichtung vorgesehen, und ist die Halteein-
richtung lösbar mit der Haltevorrichtung 2 verbun-
den, so kann vorgesehen sein, dass die Halteeinrich-
tung eine Steckereinrichtung aufweist, die mit einer
Gegensteckereinrichtung an der Haltevorrichtung 2
in Eingriff gebracht werden kann. Die Gegenstecker-
einrichtung an der Haltevorrichtung 2 kann mit ei-
ner Stromversorgungseinrichtung des Fahrzeugs, mit
wenigstens einer fahrzeugseitigen Einrichtung und/
oder mit der Bedieneinrichtung 5, 5' verbunden sein.
Auf diese Weise kann durch ein in Eingriff bringen
der Steckereinrichtung der Halteeinrichtung und der
Gegensteckereinrichtung der Haltevorrichtung 2 auf
einfache Weise eine Datenverbindung zwischen we-
nigstens einer fahrzeugseitigen Einrichtung und dem
mobilen Endgerät 4, eine Stromversorgung des mo-
bilen Endgeräts 4 und/oder eine Übertragung einer
Schaltstellung, Betätigung und/oder Verstellung der
Bedieneinrichtung 5, 5' an das in/an der Halteeinrich-
tung gehalterte mobile Endgerät 4 realisiert werden.

[0057] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich
ist, ist das mobile Endgerät 4 des erfindungsgemä-
ßen Systems 1 nicht darauf beschränkt, eine Soll-
Größe, Ist-Größe und/oder einen Schaltzustand ei-

ner fahrzeugseitigen Einrichtung auf der ersten Teil-
fläche graphisch darzustellen, derart, dass die gra-
phische Darstellung durch die transparente und/oder
transluzente Fläche 6, 6' des wenigstens einen Tas-
ters, Drehreglers, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/
oder Dreh-Schieb-Drückstellers hindurch erkennbar
ist.

[0058] Für einen Nutzer ist es oftmals sehr hilfreich,
wenn das mobile Endgerät 4 auch anzeigt, welche
fahrzeugseitige Einrichtung mit dem erfindungsge-
mäßen Systems 1 gerade steuerbar ist. Wie in den
Fig. 1 und Fig. 2 schematisch dargestellt ist, kann
durch das mobile Endgerät 4 beispielsweise auf ei-
ner Teilfläche der Anzeigeeinrichtung 3, die von der
ersten Teilfläche verschieden ist, mittels Buchsta-
ben (Wort, Wörter) und/oder einem Piktogramm an-
gezeigt werden, welche fahrzeugseitige Einrichtung
oder welcher Teil einer fahrzeugseitigen Einrichtung
mit dem erfindungsgemäßen Systems 1 gerade steu-
erbar ist, beispielsweise eine (Sitz)Heizung (wie bei
dem in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Beispiel),
Klimaanlage, Radio, Multimedia-Anlage, Sitzverstel-
lung, satellitengestützes Navigationssystem, etc.

[0059] Auch kann, wie dies in Fig. 2 oberhalb des
zweiten Tasters von links dargestellt ist, ein Schaltzu-
stand, aber auch eine Ist-Größe und/oder eine Soll-
größe der fahrzeugseitigen Einrichtung auf einer Teil-
fläche der Anzeigeeinrichtung 3 angezeigt werden,
die von der ersten Teilfläche verschieden ist.

[0060] Die durch das erfindungsgemäße System 1
steuerbaren fahrzeugseitigen Einrichtung sind grund-
sätzlich nicht beschränkt und es können alle fahr-
zeugseitigen Einrichtung mit dem erfindungsgemä-
ßen System 1 gesteuert werden, bei denen einem
Nutzer (z.B. ein Fahrer) eines Fahrzeugs auch her-
kömmlicher Weise bereits eine Steuerungsmöglich-
keit eingeräumt wird.

[0061] Wie aus Fig. 2 weiter ersichtlich ist, braucht
eine Bedienung des mobilen Endgeräts 4 bei dem er-
findungsgemäßen System 1 nicht auf eine Betätigung
der Bedieneinrichtung 5, 5' beschränkt zu sein. Zwar
kann vorgesehen sein, dass solange das mobile End-
gerät 4 lösbar in der Haltevorrichtung 2 befestigt ist,
das mobile Endgerät 4 nur noch mittels der Bedien-
einrichtung 5, 5' bedient werden kann, dies ist jedoch
auf keinen Fall zwingend.

[0062] So kann, auch wenn sich das mobile Endge-
rät 4 in/an der Haltevorrichtung 2 bzw. der Halteein-
richtung befindet, weiterhin die Bedienung des mobi-
len Endgeräts 4 möglich sein, die für das mobile End-
gerät 4 ohne eine Verbindung mit der Haltevorrich-
tung 2 bzw. der Halteeinrichtung vorgesehen ist. So
kann beispielsweise weiterhin eine Bedienung mit-
tels einer Berührung einer Bildschirmoberfläche, ei-
ner Annäherung an eine Bildschirmoberfläche, mit-
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tels Gesten, mittels der Betätigung von Bedienele-
menten (Taster, Touchpad, etc.) des mobilen Endge-
räts 4 erfolgen, wie dies schematisch im oberen lin-
ken Bereich der Anzeigeeinrichtung 3 des mobilen
Endgeräts 4 dargestellt ist.

[0063] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist,
kann bei dem erfindungsgemäßen System 1 auch
eine Kombination aus wenigstens einem realen Be-
dienelement 5, 5' und wenigstens einem virtuellen
Bedienelement 7 vorgesehen sein. Das wenigstens
eine virtuelle Bedienelement 7 wird auf einer Teilflä-
che der Anzeigeeinrichtung 3 des mobilen Endgeräts
4 angezeigt, die von der ersten Teilfläche der Anzei-
geeinrichtung 3 verschieden ist, so dass es für ei-
nen Nutzer unmittelbar auf der Anzeigeeinrichtung 3
sichtbar und z.B. durch eine Berührung/Näherung mit
einem Finger oder einer Geste bedienbar ist. Hier-
bei kann vorgesehen sein, dass das wenigstens eine
virtuelle Bedienelement 7 nur dann auf der Anzeige-
einrichtung 3 dargestellt wird, wenn das mobile End-
gerät 4 mit der Halteeinrichtung oder das in/an der
Halteeinrichtung befestigte mobile Endgerät 4 mit der
Haltevorrichtung 2 verbunden ist. Die Stelle, an der
das wenigstens eine virtuelle Bedienelement 7 au-
ßerhalb der ersten Teilfläche auf der Anzeigeeinrich-
tung 3 des mobilen Endgeräts 4 angezeigt bzw. dar-
gestellt wird, ist nicht besonders beschränkt. Es kann
jedoch vorgesehen sein, dass das wenigstens eine
virtuelle Bedienelement 7 unmittelbar benachbart zu
den realen Bedienelementen 5, 5' dargestellt wird.

[0064] Auch kann in vorteilhafter Weise vorgesehen
sein, dass das mobile Endgerät 4 dazu eingerichtet
ist, auf einer Teilfläche der Anzeigeeinrichtung 3, die
von der ersten Teilfläche verschieden ist, wenigstens
eine weitere Soll-Größe, Ist-Größe und/oder einen
weiteren Schaltzustand von wenigstens einer fahr-
zeugseitigen Einrichtung anzuzeigen. So könnte bei-
spielsweise bei den in den Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellten Beispielen auf einer Teilfläche der Anzei-
geeinrichtung 3, die von der ersten Teilfläche ver-
schieden ist, eine Information über den Status ei-
nes Airbags (ein/aus, on/off), eine Rückmeldung über
den Status von einem oder mehreren Bedienele-
menten des Fahrzeugs (ein/aus, on/off), Informatio-
nen bezüglich der Einstellungen eines Radios oder
einer Multimedia-Anlage, eine Reichweitenanzeige,
etc. angezeigt werden.

[0065] Auch kann das mobile Endgerät 4 in vorteil-
hafter Weise dazu eingerichtet sein, alle oder eine
Teilmenge der mit dem mobilen Endgerät 4 steuerba-
ren fahrzeugseitigen Einrichtungen mittels einer gra-
phischen Darstellung auf einer Teilfläche der Anzei-
geeinrichtung 3 anzuzeigen, die von der ersten Teil-
fläche verschieden ist. Die graphische Darstellung ist
nicht besonders beschränkt und kann beispielsweise
in Form von bildlichen und/oder schriftlichen Darstel-
lungen erfolgen. Auch die Anordnung der Darstellung

ist nicht besonders beschränkt und es können alle
geeigneten Anordnungen gewählt werden.

[0066] Weiter ist es vorteilhaft, wenn das mobile
Endgerät 4 dazu eingerichtet ist, dass wenigstens
ein/eine mit dem mobilen Endgerät 4 steuerbare fahr-
zeugseitige Einrichtung, Soll-Größe, Ist-Größe und/
oder Schaltzustand mittels der Bedieneinrichtung 5,
5' an- und/oder auswählbar ist. So kann beispielswei-
se vorgesehen sein, dass auf einer Teilfläche der An-
zeigeeinrichtung 3, die von der ersten Teilfläche ver-
schieden ist, in einer kreisförmigen Anordnung die mit
dem mobilen Endgerät 4 steuerbaren fahrzeugseiti-
gen Einrichtungen dargestellt werden. Durch Drehen
eines Dreh-Drückstellers 5' kann eine der fahrzeug-
seitigen Einrichtungen angewählt werden, die dann
durch einen Druck auf den Dreh-Drücksteller 5' aus-
gewählt werden kann. Sind bei der ausgewählten
fahrzeugseitigen Einrichtung eine Mehrzahl an Soll-
Größen, Ist-Größen und/oder Schaltzustände steu-
erbar, so kann vorgesehen sein, dass wiederum ei-
ne Auswahl der Größen und/oder Schaltzustände
auf die gleiche Weise an- und auswählbar ist. Da-
nach können dann durch das mobile Endgerät 4 die
Soll-Größe(n), Ist-Größe(n) und/oder Schaltzustand/
Schaltzustände auf der ersten Teilfläche der Anzei-
geeinrichtung 3 erfindungsgemäß angezeigt werden.
Durch eine Betätigung der Bedieneinrichtung 5, 5'
kann dann eine Veränderung von einer Soll-Größe/
von Soll-Größen und/oder einem Schaltzustand/von
Schaltzuständen vorgenommen werden.

[0067] Bei dem erfindungsgemäßen System 1 kann
die Haltevorrichtung 2 in vorteilhafter Weise ein Trä-
gerelement zur Halterung der Haltevorrichtung 2 an
einer Innenfläche des Fahrzeugs aufweisen, wobei
das Trägerelement derart beweglich ist, dass das in/
an der Halteeinrichtung gehalterte mobile Endgerät 4
in einem Einbauzustand der Haltevorrichtung 2 in ver-
schiedene Gebrauchsstellungen bringbar ist. Durch
das bewegliche Trägerelement kann beispielsweise
erreicht werden, dass das mobile Endgerät 4 derart
bewegt werden kann, dass die Anzeigeeinrichtung 3
des mobilen Endgeräts 4 von einem Nutzer im Quer-
format betrachtet werden kann, dass die Anzeigeein-
richtung 3 des mobilen Endgeräts 4 von einem Nut-
zer im Hochformat betrachtet werden kann, dass der
Winkel der Anzeigeeinrichtung 3 des mobilen End-
geräts 4 zu einem Nutzer verstellt werden kann (bei-
spielsweise bei Benutzung durch den Fahrer und den
Beifahrer), dass das mobile Endgerät 4 in verschie-
denen Raumrichtungen bewegt werden kann (hori-
zontal, vertikal, schräg, nach vorne, nach hinten in
Bezug auf einen Nutzer), etc. Entsprechende Träge-
relemente sind einem Fachmann aus dem Stand der
Technik bekannt, beispielsweise aus der Druckschrift
DE 10 2011 075 621 A1, auf die hier Bezug genom-
men wird.
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[0068] Das erfindungsgemäße System 1 kann an je-
der geeigneten Stelle des Fahrzeugs verwendet wer-
den. Auch wenn in Fig. 2 eine Befestigung der Halte-
vorrichtung 2 am Armaturenbrett dargestellt ist, ist es
selbstverständlich, dass eine derartige Konstellation
nur ein mögliches Ausführungsbeispiel darstellt. Das
erfindungsgemäße System 1 kann an jeder geeigne-
ten Innenfläche (optional lösbar) befestigt sein, bei-
spielsweise an einer Fahrzeugscheibe (Frontschei-
be, Seitenscheibe, Heckscheibe), am Fahrzeughim-
mel, an einem Sitz (Lehne, Kopfstütze, Kopfstützen-
halterung, etc.), an einer anderen beliebigen Innen-
fläche (z.B. Tür) des Fahrzeugs. Auch kann das er-
findungsgemäße System 1, sofern es entsprechend
ausgerüstet ist, auch verwendet werden, wenn es von
einem Nutzer im Inneren oder außerhalb des Fahr-
zeugs gehalten wird.

[0069] Auch kann selbstverständlich vorgesehen
sein, dass die Haltevorrichtung 2 mit oder ohne daran
lösbar befestigtes mobiles Endgerät 4 in einen Hohl-
raum des Fahrzeugs verschwenk- oder verschiebbar
ist und bei Bedarf wieder aus dem Hohlraum heraus-
geschwenkt oder herausgeschoben werden kann.
Dies kann insbesondere unter dem Gesichtspunkt ei-
nes Diebstahlschutzes von Vorteil sein.

[0070] Nach dem Stand der Technik werden zur
Befestigung von mobilen Endgeräten 4 in einem
Fahrzeug spezielle Halterungen oder Aufnahmen zur
Verfügung gestellt. Moderne mobile Endgeräte, wie
beispielsweise Smartphones und Tablet-Computer
besitzen häufig keine klassischen Bedienelemente
mehr, wie Taster oder Drehregler, sondern sie wer-
den unter Verwendung eines berührungs- und/oder
näherungsempfindlichen Bildschirms bedient. Wäh-
rend einer Fahrt mit dem Fahrzeug lassen sich mobi-
le Endgeräte 4 mit Hilfe derartiger Bildschirme aber
nur unzureichend bedienen.

[0071] Daher wird erfindungsgemäß ein neuartiges
System 1 aus einer Haltevorrichtung 2 und einem
in/an der Haltevorrichtung 2 lösbar gehalterten mo-
bilen Endgerät 4 vorgeschlagen, wobei die Halte-
vorrichtung 2 neben der eigentlichen Haltefunktion
auch „klassische“ Bedienelemente, wie beispielswei-
se Taster und Drehregler aufweist.

[0072] Wird ein mobiles Endgerät 4 in/an der Halte-
vorrichtung 2 lösbar befestigt, kann es nicht nur me-
chanisch befestigt werden, sondern auch elektrisch
und/oder elektronisch kontaktiert werden.

[0073] Durch spezielle Programme (Apps) kann die
Anzeigeeinrichtung 3 des mobilen Endgeräts 4 in das
Fahrzeugbedienkonzept integriert werden. Dabei wir-
ken die von der Haltevorrichtung 2 zur Verfügung ge-
stellte(n) Bedieneinrichtung(en) 5, 5' auf die Inhalte
der Anzeigeeinrichtung 3.

[0074] Der/die Taster, Drehregler, Dreh-Drück-,
Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drücksteller der
Bedieneinrichtung 5, 5' deckt/decken eine erste Teil-
fläche der Anzeigeeinrichtung 3 des mobilen End-
geräts 4 ab und wenigstens ein Taster, Drehregler,
Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-
Drücksteller weist eine für sichtbares Licht transpa-
rente und/oder transluzente Fläche 6, 6' auf, durch
die eine von dem mobilen Endgerät 4 erzeugte gra-
phische Darstellung im Bereich der ersten Teilfläche
der Anzeigeeinrichtung 3 hindurch erkennbar ist.

[0075] Durch die vorliegende Erfindung ergeben
sich insbesondere die Vorteile eines sicheren Be-
diengefühls eines mobilen Endgeräts 4 durch das
Vorsehen von „physischen“ Bedienelementen. Es
kann eine Anzeigeeinrichtung 3 eines mobilen End-
geräts 4 zur Anzeige und Bedienung von Fahrzeug-
funktionen verwendet werden und ein Nutzer erhält
hierbei eine kontextabhängige optische/graphische
Rückmeldung.

[0076] Das erfindungsgemäße System 1 ist grund-
sätzlich für alle Arten von Fahrzeugen geeignet, bei
denen wenigstens eine Soll-Größe, Ist-Größe und/
oder einen Schaltzustand einer fahrzeugseitigen Ein-
richtung verstellbar ist. In besonders vorteilhafter
Weise ist das erfindungsgemäße System 1 für Kraft-
fahrzeuge geeignet, unabhängig von der Art ihres An-
triebs.

Patentansprüche

1.  System (1) aus a) einer Haltevorrichtung (2) zur
Halterung eines eine Anzeigeeinrichtung (3) aufwei-
senden mobilen Endgeräts (4), wobei die Haltevor-
richtung (2) eine Bedieneinrichtung (5, 5') mit wenigs-
tens einem Taster, Drehregler, Dreh-Drück-, Dreh-
Schieb- und/oder Dreh-Schieb-Drückstellerund eine
Halteeinrichtung aufweist, in/an der das mobile End-
gerät (4) lösbar gehaltert werden kann, und b) ei-
nem in/an der Halteeinrichtung gehalterten, eine An-
zeigeeinrichtung (3) aufweisenden mobilen Endgerät
(4), mit dem eine Funktion einer fahrzeugseitigen Ein-
richtung steuerbar ist, und wobei mit der Bedienein-
richtung (5, 5') der Haltevorrichtung (2) eine Funkti-
on des mobilen Endgeräts (4) steuerbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Bedieneinrichtung (5, 5') eine erste Teilfläche der
Anzeigeeinrichtung (3) des mobilen Endgeräts (4)
abdeckt, wobei wenigstens ein Taster, Drehregler,
Dreh-Drück-, Dreh-Schieb- und/oder Dreh-Schieb-
Drücksteller eine für sichtbares Licht transparente
und/oder transluzente Fläche (6, 6') aufweist, und
das mobile Endgerät (4) dazu eingerichtet ist, ei-
ne Soll-Größe, Ist-Größe und/oder einen Schaltzu-
stand einer fahrzeugseitigen Einrichtung auf der ers-
ten Teilfläche graphisch darzustellen, derart, dass die
graphische Darstellung durch die transparente und/
oder transluzente Fläche (6, 6') des wenigstens ei-
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nen Tasters, Drehreglers, Dreh-Drück-, Dreh-Schieb-
und/oder Dreh-Schieb-Drückstellers hindurch er-
kennbar ist.

2.    System (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mobile Endgerät (4) ein Mo-
biltelefon oder ein Tablet-Computer ist.

3.  System (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (2) ei-
ne Steckereinrichtung aufweist, die mit einer Gegen-
steckereinrichtung an dem mobilen Endgerät (4) in
Eingriff bringbar ist und mit der drahtgebunden eine
Schaltstellung, Betätigung und/oder Verstellung der
Bedieneinrichtung (5, 5') an das in/an der Halteein-
richtung gehalterte mobile Endgerät (4) übertragbar
ist.

4.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
tevorrichtung (2) eine Steckereinrichtung aufweist,
die mit einer Gegensteckereinrichtung an dem mobi-
len Endgerät (4) in Eingriff bringbar ist und mit der ei-
ne drahtgebundene Datenverbindung zwischen dem
mobilen Endgerät (4) und wenigstens einer fahrzeug-
seitigen Einrichtung herstellbar ist.

5.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
tevorrichtung (2) eine Steckereinrichtung aufweist,
die mit einer Gegensteckereinrichtung an dem mobi-
len Endgerät (4) in Eingriff bringbar ist und mit der das
mobile Endgerät (4) drahtgebunden mit elektrischem
Strom versorgbar ist.

6.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mo-
bile Endgerät (4) dazu eingerichtet ist, auf einer Teil-
fläche der Anzeigeeinrichtung (3), die von der ers-
ten Teilfläche verschieden ist, wenigstens eine wei-
tere Soll-Größe, Ist-Größe und/oder einen weiteren
Schaltzustand von wenigstens einer fahrzeugseitigen
Einrichtung anzuzeigen.

7.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mo-
bile Endgerät (4) dazu eingerichtet ist, alle oder eine
Teilmenge der mit dem mobilen Endgerät (4) steu-
erbaren fahrzeugseitigen Einrichtungen mittels einer
graphischen Darstellung auf einer Teilfläche der An-
zeigeeinrichtung (3) anzuzeigen, die von der ersten
Teilfläche verschieden ist.

8.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mo-
bile Endgerät (4) dazu eingerichtet ist, dass wenigs-
tens ein/eine mit dem mobilen Endgerät (4) steuerba-
re fahrzeugseitige Einrichtung, Soll-Größe, Ist-Grö-
ße und/oder Schaltzustand mittels der Bedieneinrich-
tung (5, 5') an- und/oder auswählbar ist.

9.  System (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
teeinrichtung mit der Haltevorrichtung (2) lösbar ver-
bunden ist.

10.    System (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (2) ein Trägerelement zur Befesti-
gung der Haltevorrichtung (2) an einer Innenfläche
des Fahrzeugs aufweist, wobei das Trägerelement
derart beweglich ist, dass das in/an der Halteeinrich-
tung gehalterte mobile Endgerät (4) in einem Einbau-
zustand der Haltevorrichtung (2) in verschiedene Ge-
brauchsstellungen bringbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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